
Branchenspezifische

Regelungen zur Durch-

führung des Schüler-

betriebspraktikums

in Tierheimen, Tierarztpraxen,

Tierkliniken, Reiterhöfen,

Tiersalons, Tierparks und

Tierpensionen

Ergänzung zum  Leitfaden
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Weitere Informationen

SCHÜLERBETRIEBSPRAKTIKUM IN TIERHEIMEN ...

Beispiele unzulässiger
Tätigkeiten

7. Arbeiten, bei denen witterungsbedingte Ge-
fährdungen der Gesundheit auftreten

• Schülerinnen und Schüler dürfen mit über-
wiegend im Freien liegenden Tätigkeiten nur
beschäftigt werden, wenn ihnen geeignete
PSA zur Verfügung gestellt werden oder die
Arbeitsplätze gegen Witterungseinflüsse ge-
schützt sind.

8. Umgang mit Gefahrstoffen

• z. B. Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel,

Medikamente oder Narkosegase

9. Arbeiten, die körperlich schwer sind

• z. B. Bewegen von großen Tieren, Reinigen,
Ausmisten von großen Käfigen, Ställen, Ge-
hegen

10. Arbeiten mit Arbeitsmaschinen und Gerä-
ten, für deren Bedienung und Wartung in der
Regel eine besondere Ausbildung und ein
Mindestalter nach den Unfallverhütungsvor-

schriften vorgeschrieben sind

• z. B. Flurförderzeuge, Traktoren, Gabelstapler,

• kraftbetriebene Aufzüge, Förderbänder,

• Hochdruckreiniger.

11 .  Sonstiges

• Vor Arbeitsaufnahme des Schülerbetriebs-
praktikums ist der Arbeitgeberin bzw. dem Ar-
beitgeber eine vollständig abgeschlossene
Tetanusschutzimpfung nachzuweisen. Der
Hausarzt kann im Bedarfsfall die Vollständig-
keit bestätigen.
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Weitere Fragen beantworten Ihnen gerne die Mitar-
beiter/-innen des Landesamtes für Arbeitsschutz:

Sitz und Zentralbereich
PF 90 02 36, 14438 Potsdam
Horstweg 57, 14478 Potsdam
Telefon: (03 31) 86 83 - 0
E-Mail: las.office@las.brandenburg.de

Regionalbereich West
Fehrbelliner Str. 4a, 16816 Neuruppin
Telefon: (0 33 91) 4 04 49 - 0
E-Mail: office@las-n.brandenburg.de

Regionalbereich West, Dienstort Potsdam
Max-Eyth-Allee 22, 14469 Potsdam
Telefon: (03 31) 2 88 91 - 0

Regionalbereich Süd
Thiemstr. 105a, 03050 Cottbus
Telefon: (03 55) 49 93 - 0
E-Mail: office@las-c.brandenburg.de

Regionalbereich Ost
Im Behördenzentrum Eberswalde, Haus 9
Tramper Chaussee 4, 16225 Eberswalde
Telefon: (0 33 34) 3 85 23 - 0
E-Mail: office@las-e.brandenburg.de

Regionalbereich Ost, Dienstort Frankfurt (Oder)
Robert-Havemann-Str. 4, 15236 Frankfurt (Oder)
Telefon: (03 35) 28 47 46 - 0

Wenden Sie sich auch an die Unfallkasse Branden-
burg, Abteilung Prävention:
Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt (O.)
PF 11 13, 15201 Frankfurt (Oder)
Tel.: (03 35) 52 16 - 0
Fax: (03 35) 54 73 - 111



Allgemeine Regelungen

SCHÜLERBETRIEBSPRAKTIKUM IN TIERHEIMEN ... SCHÜLERBETRIEBSPRAKTIKUM IN TIERHEIMEN ... SCHÜLERBETRIEBSPRAKTIKUM IN TIERHEIMEN ...

Grundlegende Forderungen des Jugendarbeits-
schutzgesetzes (JArbSchG) für Schülerinnen und

Schüler im Betriebspraktikum sind dem Leitfaden
zu den „Allgemeinen Regelungen zur Durchführung
des Praxislernens“ zu entnehmen. Er ist im Internet
zu finden unter http://bb.osha.de/de/gfx/publications/
merkblaetter.php.

Wichtige allgemeine Regelungen sind:

1. Schülerinnen und Schüler dürfen nicht mit ge-
fährlichen Arbeiten beschäftigt werden.

Schülerinnen und Schüler können Gesundheits- und

Unfallgefahren wegen mangelnder Erfahrungen und
fehlendem Sicherheitsbewusstsein in der Praxis
nicht einschätzen.

2. Der Betrieb legt die für Schülerinnen und Schü-
ler erlaubten Tätigkeiten und Arbeitsorte fest.

Anhand konkreter Arbeitsbedingungen im Unterneh-
men wird im Einzelfall festgelegt, welche Tätigkei-
ten in welchem Umfang von Schülerinnen und Schü-
lern durchgeführt werden können. Dabei sind nicht

nur mögliche Gefährdungen durch die Tätigkeit,
sondern auch Vorkenntnisse der Praktikantinnen und
Praktikanten zu berücksichtigen (Gefährdungsbeur-
teilung nach § 28a JArbSchG).

3. Arbeiten, für die nach geltenden Unfallverhü-
tungsvorschriften persönliche Schutzausrüs-
tungen (PSA) erforderlich sind, dürfen von

Schülerinnen und Schülern nur ausgeführt
werden, wenn der Praktikumsbetrieb die PSA
zur Verfügung stellt und diese von den Schü-
lerinnen und Schülern bestimmungsgemäß
getragen werden.

Je nach Art der Gefährdungen können erforderlich
sein:

• Schutzkleidung,

• Schutzhandschuhe,

• Schutzschuhe/Schutzstiefel und andere PSA wie

Reithelme.

4. Schülerinnen und Schüler sind vor Beginn des
Praktikums und bei jedem Beschäftigungs-
wechsel tätigkeitsbezogen durch die Arbeit-
geberin oder den Arbeitgeber zu unterweisen.

Eine Unterweisung informiert über Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren sowie über Einrichtungen und
Maßnahmen zu deren Abwendung. Zeitpunkt und

Inhalt der Unterweisung sollten dokumentiert und
von den Schülerinnen und Schülern gegengezeich-
net werden.

5. Vom Betrieb wird eine Betreuerin bzw. ein Be-
treuer festgelegt, die/der den Schülerinnen und
Schülern gegenüber weisungsberechtigt ist.

Als Betreuer/-in kommen nur Fachkräfte, keine Aus-
zubildenden in Frage. Die Schülerinnen und Schü-
ler dürfen auf keinen Fall an Stelle einer Fachkraft

eingesetzt werden.

Beispiele unzulässiger
TätigkeitenWeitere Regelungen

Einzuhalten ist in jedem Fall § 22 JArbSchG.

1. Arbeiten, bei denen der Kontakt zu Krank-
heitserregern nicht ausgeschlossen ist

• Umgang mit infektiösen bzw. infektionsver-
dächtigen Tieren

2. Arbeiten, die den Umgang bzw. den Kontakt
mit Körperflüssigkeiten/Ausscheidungen
oder mit benutzten medizinischen Geräten

und Instrumenten erfordern

• Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen nach
Biostoffverordnung

3. Tätigkeiten mit ionisierender Strahlung

• Röntgenstrahlen oder radioaktive Stoffe

4. Arbeiten an oder mit wilden Pferden,  unbe-
rechenbaren Groß- oder Haustieren oder
sonstigen gefährlichen Tieren

• z. B. Verletzung durch Bisse, Tritte, Stiche von
gefährlichen oder giftigen Tieren

5. Betreten von Tierboxen und Arbeiten ohne
Erlaubnis und Anleitung

6. Reiten von Tieren

• zur Vermeidung von Reitunfällen Entscheidung
im Einzelfall nach Gefährdungsbeurteilung

(siehe allgemeine Regelungen Punkt 2)


